
Merkblatt

Rückerstattung der Verrechnungssteuer an Stockwerkeigentümergemeinschaften
im Sinne von Art. 712a ff. des Schweiz. Zivilgesetzbuches (ZGB)

Rechtliche Grundlagen

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft hat am 23. Juni 2000 eine Änderung von Artikel 24 Absatz 5 des 
Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (VStG) beschlossen. Die Gesetzesänderung sieht vor, dass der 
Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von Stockwerkeigentümergemeinschaften durch die Gemeinschaft selber bei 
der ESTV geltend zu machen ist. Diese Gesetzesänderung ist am 1. Januar 2001 in Kraft getreten. 

Der Bundesrat hat am 22. November 2000 die Vollziehungsverordnung zum VStG in verschiedenen Punkten geändert (vgl. www.
estv.admin.ch). Aufgrund des überarbeiteten Artikels 55 Buchstabe a VStV haben Stockwerk eigentümergemeinschaften im Sinne 
von Artikel 712a ff. ZGB für den auf Teilhaber mit Domizil im Inland entfal lenden Anteil Anspruch auf Rückerstattung der Verrech-
nungssteuer. Voraussetzung ist, dass diese von Kapital erträgen auf Vermögenswerten abgezogen wurde, die ausschliess-
lich zur Finanzierung der gemeinsamen Kosten und Lasten der Stockwerkeigentümergemeinschaft eingesetzt werden 
(Art. 712h ZGB). Ferner muss dem Rückerstattungsantrag ein Verzeichnis aller Beteiligten (enthaltend Name, Adresse, Wohnsitz 
und Beteiligungsquote) beigelegt sein.

Antragstellung bei der ESTV

Nur echte Stockwerkeigentümergemeinschaften im Sinne von Art. 712a ff. ZGB (d.h. nicht andere Gruppierungen von Perso-
nen mit gemeinschaftlichem Grundeigentum) können die Verrechnungssteuer bei der ESTV zurückfordern. Der Anspruch der 
Gemeinschaft beschränkt sich auf den Anteil der Erträge, welche auf im Inland domizilierte Stockwerkeigentümer entfallen. Die 
Gemeinschaft hat ihren Antrag mit Formular 25 bei der ESTV einzureichen, frühestens nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Erträge, welche der Verrechnungssteuer unterliegen, fällig geworden sind. Diese Regelung gilt für die nach dem 31. Dezember 
2000 fällig gewordenen Erträge. 

Damit wir die Rückerstattungsberechtigung grundsätzlich prüfen können, sind einem erstmals eingereichten Rückerstattungsantrag 
die Statuten bzw. das Reglement der entsprechenden Stockwerkei gentümergemeinschaft beizufügen. Ferner ist jedem Antrag nebst 
den Bankbelegen ein Verzeichnis (vgl. Beispiel auf der Rückseite) enthaltend Name, Adresse, Wohnsitz und Wertquote (in % 
oder %o) sämtlicher Stockwerkeigentümer beizulegen. Die auf Stockwerkeigentümer mit Wohnsitz im Ausland entfallende 
Quote ist in jedem Fall gemäss Beispiel auf der Rückseite (vom Total der Bruttoerträge) durch den Antragsteller in Abzug zu bringen.

Eine Rückerstattung der Verrechnungssteuer an Personen mit Wohnsitz im Ausland ist ausge schlossen, es sei denn, sie wären bei 
Ertragsfälligkeit in einem Staat ansässig gewesen, mit welchem die Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat. 
In diesem Fall können ausländische Stockwerk eigentümer einzeln ihren Anteil (vollumfänglich oder teilweise) an den Erträgen nach 
den Bestimmungen eines solchen Abkommens beantragen (weitere Angaben über das zu verwendende Formular etc. können Sie 
unter www.estv.admin.ch bestellen).

Deklarationspflicht der Stockwerkeigentümer

Der Umstand, dass die ESTV der Gemeinschaft als solches die Rückerstattung der Verrechnungssteuer gewährt, entbindet die ein-
zelnen in der Schweiz wohnhaften Eigentümer nicht von der Deklarationspflicht. Gemäss Urteil des Bundesgerichts vom 27. Januar 
2000 «ist die Stockwerkeigentümergemeinschaft wie eine nicht-kaufmänni sche Personengesamtheit zu behandeln. Demnach ist 
das Vermögen am Erneuerungsfonds bzw. der Anteil daran und dessen Ertrag am Hauptsteuerdomizil der Stockwerkeigentümer 
steuerbar». Die Stockwerkeigentümer haben ihren Anteil am Vermögen sowie an den Erträgen der Gemeinschaft in ihrer persönlichen 
Steuererklärung zu deklarieren. Hingegen können die einzelnen Stockwerkeigentümer die nach dem 31. Dezember 2000 abgezo-
gene Verrechnungssteuer nicht mehr selber zurückfordern. Diese ist nunmehr zwingend mittels gemeinsamen Rückerstattungsantrag 
bei der ESTV geltend zu machen. Allfällige weitere Einzelheiten sind grundsätzlich in den Wegleitungen zur Steuererklärung der 
kantonalen Steuerbehörden enthalten.
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9999 Sonnendorf

Bühlestrasse 12

p.A. Heinrich Müller

Bühlstrasse 12, Sonnendorf

Stockwerkeigentümergemeinschaft

1. Januar 2011
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Y-Bank Kto. 987.65.321 15'555.55 31.12.10 290.50

Y-Bank Kassenobligationen 4,5 100'000.00 28.10.10 4'500.00

Bank Muster AG Kto. 246.810 22'222.25 31.12.10 209.50

./. Bruttoertragsanteile der im Ausland -2'000.00
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31.12.2013

Y-Bank, Bern

STWEG Bühlstrasse 12
9999 Sonnendorf

CH12 0900 0000 3000 4120 3

Beispiele
Verzeichnis der Stockwerkeigentümer

Stockwerkeigentümergemeinschaft Bühlstrasse 12, 9999 Sonnendorf
Name/Vorname Adresse Wohnsitz (Haupt- Beteiligungs- Bemerkungen
(fiktiv)  steuerdomizil) quote in %o

Müller Heinrich Bühlstrasse 12 Sonnendorf CH  185.00
Meier Jakob Hauptstrasse 111 Zürich CH  205.00
XXX XXX Los Angeles USA  190.00
XXX XXX Köln D  210.00
Moser Karl Bahnweg 1 Burgdorf CH  210.00
Total    1’000.00

Davon Ausland   ./. 400.00

Stand per 31.12.2013 
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